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trÃ¤gt dadurch das Risiko der Infrastrukturauslastung Es ist daher im Interesse des Bundes, dass die .... der Leistungsvereinbarung (LV) abgegolten werden. 
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0.



Vorbemerkung



Die SBB begrüsst es, dass mit der Beantwortung der Motion 10.3881 durch den Bundesrat erstmals eine breite Auslegeordnung erfolgt und eine vertiefte Diskussion über die Konzeption für einen marktorientierten Schienengüterverkehr in der Schweiz geführt wird. Wir unterstützen die Überprüfung der Angemessenheit und Widerspruchsfreiheit der Ziele und der Effektivität der Rahmenbedingungen für einen zukunftsgerichteten Schienengüterverkehr im Binnenmarkt. Diese Arbeiten ergänzen bzw. fördern die unternehmerischen Anstrengungen von SBB Cargo für eine nachhaltige Ausrichtung des Schienengüterverkehrs.



1.



Starker Schienengüterverkehr für den Schweizer Markt



Der Schienengüterverkehr verzeichnet heute einen Marktanteil von gut 25% an der gesamten Güterverkehrsleistung im schweizerischen Binnen-/Import- und Exportverkehr. Er ist damit von grosser Bedeutung für die verladende Wirtschaft und die Versorgungssicherheit der Schweiz. Zudem führt er zu einer Entlastung des Schweizer Strassennetzes um jährlich über 3 Mio. Lkw-Fahrten, zu mehr Sicherheit im Transportwesen sowie zu einer Emissionsersparnis von über 200‘000 t CO2 pro Jahr. Die SBB will einen starken Schienengüterverkehr. Ihr Tochterunternehmen SBB Cargo AG ist mit 23% Anteil an der gesamten Güterverkehrsleistung das führende Unternehmen im schweizerischen Güterverkehr in der Fläche. Diese Position wollen wir auf der Basis der Stärken des Schienengüterverkehrs ausbauen. Dabei verfolgt SBB Cargo eine 3-Säulen-Strategie, für die sie bis 2020 Investitionen von über 300 Mio. CHF vorsieht: ·



·



·



Das internationale Geschäft auf der Nord-Süd-Achse ist seit Anfang 2011 in die SBB Cargo International unter Beteiligung von HUPAC ausgegliedert. Dieses Geschäftsfeld fokussiert auf Traktionsleistungen im Transitverkehr zwischen den Nordseehäfen/Ruhrgebiet und Norditalien. Ziel ist eine EBIT Marge von 4% als Voraussetzung, das Geschäft langfristig betreiben zu können. Sofern 2013 erkennbar wird, dass dieses Ziel nicht erreichbar ist, werden Alternativen in Betracht gezogen. Für den konventionellen Wagenladungsverkehr (WLV) setzt SBB Cargo ein anspruchsvolles Sanierungsprogramm um mit dem Ziel, diesen eigenwirtschaftlich und nachhaltig zu betreiben. SBB Cargo strebt so 2013 ein ausgeglichenes Ergebnis (break even) an und will für 2015 ein nachhaltig positives Ergebnis erreichen. Ein entsprechendes Massnahmenpaket mit einer geplanten Ergebniswirkung von 80 Mio. CHF ist für 2013 aufgesetzt. Mit dem Kombinierten Verkehr (KV) setzt SBB Cargo auf neue Marktsegmente und langfristiges Wachstum. Statt nur als Traktionärin will sich SBB Cargo mit der Operateurrolle und dem Terminalbetrieb in Zusammenarbeit mit den Strassentransporteuren stärker in der logistischen Wertschöpfungskette positionieren.



Klare, möglichst widerspruchsfreie Ziele des Bundes, die Förderung des Binnenverkehrs auf der Schiene und die konsequente Ausrichtung der Förderinstrumente werden es erlauben, die Rahmenbedingungen für einen bedarfsgerechten und effizienten Schienengüterverkehr zu verbessern. Diese sollen die bereits 1999 erfolgte, vollständige Liberalisierung im Schienengüterverkehr ergänzen.
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2.



Der Güterverkehrsmarkt im Wandel



Der Güterverkehrsmarkt in der Schweiz unterliegt einem strukturellen Wandel. Durch die Abwanderung von Produktionsstandorten der schweren Industrie ist die Nachfrage von traditionell auf die Bahn ausgerichteten Branchen rückläufig. Die Ver- und Entsorgung hingegen wird im schweizerischen und langfristig auch im europäischen Güterverkehrsmarkt an Bedeutung gewinnen. SBB Cargo hat diese Trends aufgenommen. Durch die zunehmende Globalisierung der Märkte wird der Anteil der in Containern beförderten Überseefracht zunehmen. Mit dem Ausbau der Seehäfen (bspw. Maasvlatke 2, Jade Weser Port) und grösseren Containerschiffen nimmt die Bedeutung der Hafenhinterlandverkehre auf Schiene und Binnenschiff langfristig zu. Im Kontinentalmarkt nimmt im Zuge der Supply-Chain- und LagerOptimierungen die Grösse der Sendungen in der Feinverteilung weiter ab, während die Anforderungen an die Flexibilität, die Flächenverteilung und Just-in-time Lieferungen steigen. Die Branche erwartet deshalb ein hohes Wachstumspotential im KV. SBB Cargo rechnet mit einer stagnierenden oder sogar rückläufigen Nachfrage im Einzelwagenladungsverkehr (EWLV), auch wenn dieser wahrscheinlich über längere Zeit mit rund 65% Verkehrsanteil das Rückgrat im Schienengüterverkehr bilden wird. Im internationalen Marktumfeld steht der EWLV unter grossem Druck. Italien stellt ihn vollständig, Frankreich partiell ein. Von den Nachbarländern setzen nur Österreich und Deutschland weiterhin auf den EWLV in Verbindung mit weiteren Effizienzsteigerungsprogrammen. Im EWLV ist es für SBB Cargo daher eine zentrale Voraussetzung, sich auf dessen Stärken zu konzentrieren. Diese liegen in der Bündelung grosser und regelmässiger Volumen. Parallel dazu werden in Verbindung mit der Zunahme der Staustunden auf der Strasse neue Produkte im KV zukünftig überproportional wachsen und langfristig an Bedeutung ge1 winnen. Die mittel- bis langfristige Ausrichtung des KV hängt neben den unternehmerischen Konzepten und politischen Rahmenbedingungen auch stark vom Engagement der schweizerischen Verlader innerhalb ihrer Logistik und ihrer Investitionen in den KV ab. Mit der ersten Etappe der Bahnreform 1999 ist der Schienengüterverkehrsmarkt in der Schweiz radikal geöffnet worden und ist heute in Übereinstimmung mit der EU vollständig liberalisiert. SBB Cargo trat seinerzeit – im Gegensatz zur Marktöffnung in anderen Staaten – unvorbereitet, nicht schrittweise und ohne die sonst übliche Monopolrente aus dem Heimatmarkt in den Wettbewerb. Der intramodale Wettbewerb funktioniert heute und Dritte sind dort aktiv, wo der Markt hinreichend attraktiv ist. Das ist vor allem im Ganzzugsverkehr und in ausgewählten Nischen der Fall. SBB Cargo, die SBB und letztlich der Eigentümer der SBB haben dabei in den letzten zehn Jahren über 800 Mio. CHF verloren. Bei den Wettbewerbern handelt es sich mehrheitlich um öffentlich finanzierte Unternehmen. Auch diesen Eisenbahngüterverkehrsunternehmen fällt es schwer, ihre Kosten zu decken. Im EWLV ist die Marktattraktivität aufgrund der Unregelmässigkeit und fehlenden Planbarkeit der Verkehre bei gleichzeitiger Fixkostenlastigkeit und tiefen Margen durch die Konkurrenz mit der Strasse so gering, dass kein oder nur wenig intramodaler Wettbewerb stattfindet. DB Schenker Rail hat in Europa eine deutliche Leaderstellung übernommen. Der Schienengüterverkehrsmarkt ist bedingt durch eine starke Konjunkturabhängigkeit und recht kurzfristige Bestellungen der Kunden von einer hohen Volatilität geprägt. 1



Diese Einschätzung der Marktentwicklung stützt die Prognose der Güterverkehrsnachfrage auf Strasse und Schiene des VöV (‚Marktanalyse und Marktprognose Schienengüterverkehr 2030‘, durch Infras/BAK Basel und IVT, Schlussbericht vom 18. September 2012). Auch weitere Studien stützen diese Marktprognosen und unterstreichen das Potential des Wachstumsmarkts im KV (vgl. dazu etwa: Grossterminalstudie. Beurteilung der Grossterminals Gateway Limmattal und Basel-Nord, durch Infra/IVT im Auftrag des BAV, Schlussbericht vom 19. Juni 2012; Logistikmarktstudie Schweiz 2012, HSG,2011).
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3.



Herausforderungen für die Güterbahnen



Güterverkehr der Bahnen ist ein ausgesprochen Asset-intensives Geschäft, das eine 1-3 jährige Vorlaufzeit zum Aufbau und zur Dimensionierung der benötigten Ressourcen und Kapazitäten wie Loks, Wagen und Personal erfordert. Diesem Zeithorizont der Bahnen stehen sehr kurzfristige Bestellungen der Verlader gegenüber, die sich bisher an der unterjährigen Volumenentwicklung und dem Tagesgeschäft orientieren und mittel-/längerfristig maximal unverbindliche prognostische Zusagen machen. Vorausschauende Planungen wurden bisher allerdings auch nicht konsequent eingefordert. Dies macht das Geschäftsmodell von SBB Cargo in hohem Masse anfällig, da sie das Auslastungsrisiko für ihre Ressourcen weitgehend alleine trägt. Die SBB will das Auslastungsrisiko der Güterbahnen zukünftig reduzieren. Dies soll einerseits dadurch gelingen, dass die Kunden in mit SBB Cargo zusammen eine längerfristige, verlässlichere Planung erreichen und so zu frühzeitigeren Bestellungen motiviert werden. Andererseits müssen die EVU selber ihre Ressourcenstruktur stärker flexibilisieren (vgl. dazu unten Abb. 1, Pfeil A und B). Der Bund bestellt und finanziert die Infrastrukturanlagen mit einem Vorlauf von 10-20 Jahren und trägt dadurch das Risiko der Infrastrukturauslastung Es ist daher im Interesse des Bundes, dass die Güterbahnen dank entsprechenden Rahmenbedingungen Anreize haben, sich langfristig zu binden. Eine verlässliche und kohärente Verkehrspolitik, wie sie die Schweiz seit Jahrzehnten verfolgt, ist dazu die beste Voraussetzung. Abbildung 1: Unterschiedliche Zeithorizonte für Bestellungen von Infrastruktur (durch Bund), Loks Wagen und Personal (durch EVU) und Transportleistungen (durch Kunden) A



Motivation zur frühzeitigen, verbindlichen Bestellung der Kunden



B



Flexibilisierung der Kostenstruktur Lok, Wagen und Personal



Die SBB will eine vorausschauende Kapazitätsreservation für den Güterverkehr ab dem Planungsprozess bis hin zur Disposition einführen. Für die Sicherstellung der langfristigen Kapazität wird mit ZEB und FABI erstmals explizit der Güterverkehr berücksichtigt. Im Vordergrund stehen dabei die West-Ost Verbindung via Jurafuss, der Anschluss der Logistikregion Basel und der 4-m-Korridor durch den Gotthard.
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Die Wahl des Gütertransportmittels ist in hohem Masse vom relativen Preisniveau zwischen Strasse und Schiene abhängig, das die Distanz festlegt, ab welcher der Transport auf der Schiene günstiger ist als auf der Strasse. Unter gleichen Bedingungen kann Schienengüterverkehr ab einer Distanz von 500 km rentabel betrieben werden. Zukünftig will die EU gemäss ihrem Weissbuch für Verkehr schon ab einer Distanz von 300 km durch Ausgestaltung der Rahmenbedingungen Anreize zur Verlagerung von der Strasse auf die Schiene schaffen. In der kleinräumigen Schweiz muss der Schienengüterverkehr bereits auf kurzen Strecken ab 100 km wettbewerbsfähig sein (vgl. Abbildung 2). Abbildung 2: Wettbewerbsfähigkeit Strasse / Schiene in der Schweiz



Die Schiene hat gegenüber der Strasse höhere Fixkosten und tiefere variable Kosten. Beide Kostenblöcke können die Güterbahnen zu Teilen selber positiv beeinflussen, z.B. durch eine bessere Ressourcenauslastung oder tiefere Strukturkosten. SBB Cargo will dies mit der Sanierung des WLV und effizienten Shuttlezügen im Binnen-KV erreichen. Primär ausschlaggebend für die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene gegenüber der Strasse bereits auf kürzeren Transportdistanzen sind jedoch die Rahmenbedingungen für beide Verkehrsträger. Für den Schienengüterverkehr sind z.B. eine bessere Trassenqualität und -verfügbarkeit von zentraler Bedeutung. Umgekehrt ist die Aufrechterhaltung des Strassenregulativs eine wesentliche Voraussetzung, dass das relative Preisniveau nicht zuungunsten der Schiene verschoben wird. Eine Lockerung der Rahmenbedingungen bspw. in den Bereichen LSVA, Nachtfahrverbot oder Kabotageverbot für ausländische Lastwagen würde die Strassenkosten senken. Umgekehrt wirken sich die zunehmenden Stauzeiten gerade auf der A1 (Genève/Lausanne, Mittelland/Aargau, Zürich-Winterthur) und teilweise A2 (Basel), der sich abzeichnende Chauffeurmangel und die Energiepreisentwicklung für die Strasse negativ aus. Gerade die starke Zunahme der Stauzeiten ist ein wesentlicher Faktor für die Verbesserung der Wettbe-
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werbsfähigkeit der Bahnen. Der Aufbau neuer Kapazitäten im Nationalstrassennetz (z.B. 2. Gotthardröhre, 5.+6. Spur A1) kann wesentliche Auswirkungen auf das Güterverkehrsnetz der Schweiz haben.



4.



5 Stossrichtungen für einen zukunftsorientierten Schienengüterverkehr



Die SBB steht zu einem starken Schienengüterverkehr in den oben beschriebenen drei strategischen Säulen und will mit der einschneidenden Reduktion von Struktur- und Verwaltungskosten von SBB Cargo, Investitionen in Anlagen und Rollmaterial, welche mit Kunden und Partnern gut ausgelastet werden sollen sowie mit der vorausschauenden Kapazitätsreservation für den Güterverkehr durch die Infrastruktur einen kundenfreundlichen, bedarfsgerechten Eisenbahngüterverkehr anbieten. Heute beauftragt der Bund über die Leistungsvereinbarung Bund – SBB und die Eignerstrategie SBB Cargo, als Systemführer für die verladende Wirtschaft ein bedarfsgerechtes WLV-Netz zu betreiben und dies gleichzeitig eigenwirtschaftlich zu tun. Damit steht SBB Cargo im Zielkonflikt zwischen Versorgungsauftrag des Bundes einerseits und dem unternehmerischen Erfolg andererseits. Durch die vollständige Liberalisierung im Schienengüterverkehr bietet die Systemführerschaft keinen Schutz, wie dies zum Beispiel eine Konzession tut. Diesen Zielkonflikt gilt es mit der Konzeption des Schienengüterverkehrs in der Fläche im Rahmen der Motion 10.3881 zu lösen. Der Bund soll nicht über einen Auftrag an einen Systemführer, sondern über bahnfreundliche Rahmenbedingungen und die Förderung des Zugangs zur Infrastruktur die Voraussetzungen schaffen, dass sich ein Angebot im schweizerischen Schienengüterverkehr lohnt und sich SBB Cargo aus unternehmerischer Kraft weiter entwickeln kann. Damit soll mit eigenfinanzierten Investitionen auch das Angebot auf die Bedürfnisse der Verlader und die wirtschaftliche Entwicklung kontinuierlich ausgerichtet werden. Falls Bund und Kantone zusätzliche Leistungen aus politischen Gründen bestellen wollen, ist dies mit einem klar definierten und abgegrenzten Auftrag möglich. Daraus abgeleitet sieht die SBB für den schweizerischen Schienengüterverkehr folgende fünf Stossrichtungen: 1.



Die SBB will ein starkes und leistungsfähiges Cargo-Unternehmen



· SBB Cargo wie auch die anderen Güterbahnen erbringen ihre Angebote in unternehmerischer Verantwortung. Das Unternehmen braucht Flexibilität, um der Dynamik des Markts folgen zu können. · Gegenüber ihren Kunden will SBB Cargo Anreize schaffen für eine längerfristige verlässlichere Planung mit kalkulierbaren Volumina. Mit diesen Mengenprognosen ist eine bessere Auslastung der Ressourcen und der Infrastruktur zu erreichen. . · SBB Cargo positioniert sich entlang der Dreisäulen-Strategie „International, EWLV, KV“ als die leistungsstarke und nachhaltig profitable Anbieterin von Gütertransportlösungen. · Ein nachhaltig positives Finanzergebnis ermöglicht Investitionen in zukünftige Angebote und Innovationen, ohne die SBB Cargo ihre Strategie nicht umsetzen kann und am Markt Volumen verlieren wird. · SBB Cargo konzentriert sich auf ihre Stärken als Güterbahn: den Transport grosser und regelmässiger Mengen über wettbewerbsfähige Distanzen. Die gezielte Zusammenarbeit mit der Strasse soll dies weiter fördern (Ko-Modalität).
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· SBB Cargo will sich durch Kooperationen gezielt stärken. Die SBB begrüsst den Freiraum, mit Unternehmen der Güterverkehrsbranche, auch anderer Verkehrsträger, zusammenarbeiten zu können. Gerade im KV, im Anschluss an ausländische Schienengüterverkehrsangebote (z.B. XRail), durch die Partizipation an Rollmaterialpools oder die Verzahnung in der Wertschöpfungskette (Bahnlogistik) kann dadurch die Position von SBB Cargo verbessert werden. Dazu ist neben Partnerschaften auch eine Beteiligung Dritter an SBB Cargo denkbar, sofern die notwendigen Voraussetzungen dafür erfüllt sind und die Partner bereit sind, Risiken mitzutragen. SBB Cargo richtet sich nachhaltig auf die Stärken der Güterbahnen aus und steuert das WLVAngebot in unternehmerischer Verantwortung und nach betriebswirtschaftlichen Kriterien.



2.



Fördern zukunftsgerichteter Angebote im Schienengüterverkehr



·



SBB Cargo investiert bis 2020 über 300 Mio. CHF aus selbst erwirtschafteten Mitteln in die Entwicklung des Angebots im EWLV und KV. Dies umfasst Rollmaterial, IT-Systeme sowie den Aufbau und Betrieb von Umschlagterminals im KV.



·



SBB Cargo baut neben dem WLV ein KV-Geschäft auf, um am KV-Güterverkehrswachstum zu partizipieren und den Schienenanteil im Schweizer Güterverkehr zu erhöhen.



·



SBB Cargo will dazu langfristige und gezielt ausgerichtete Partnerschaften mit Strassentransporteuren und Terminalbetreibern zur stärkeren Verankerung in der logistischen Wertschöpfungskette eingehen können. Voraussetzung ist, dass diese sich auch mit Risikokapital an der Geschäftsentwicklung beteiligen.



·



SBB Cargo erwartet vom Bund, dass er diese zukunftsgerichteten Geschäftserweiterungen stützt.



2



SBB Cargo strebt in Zusammenarbeit mit langfristigen Partnern ein Wachstum durch den Aufbau des KV inkl. der notwendigen Umschlagsanlagen an. Der Bund soll dazu die Stärken von SBB Cargo nutzen.



3.



Verlässliche und unterstützende Rahmenbedingungen für den Schienengüterverkehr – auch im intermodalen Wettbewerb



·



Mit den verkehrsträgerübergreifenden Rahmenbedingungen steuert der Bund die Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs und damit die Verlagerung von der Strasse auf die Schiene. Deshalb muss sich ein allfälliger Verlagerungsauftrag an die Behörden richten mit dem Auftrag, verlässliche und stabile regulatorische Rahmenbedingungen zu schaffen mit dem Ziel, dass Schienengüterverkehr auch über die kurzen Distanzen in der Schweiz nachhaltig profitabel betrieben werden kann.



·



Änderungen am Regulativ bergen die Gefahr einer Verlagerung von Verkehren. Deshalb muss sichergestellt werden, dass die Wettbewerbsbedingungen nicht einseitig zugunsten eines Verkehrsträgers verändert werden, auch nicht bei der Übernahme von EUVerkehrsgesetzgebungen.



2



Ohne die damit verknüpften Subventionen des Bundes für Terminals im geplanten Umfang von ca. 200 Mio. CHF.
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-



Das Nacht- und Sonntagsfahrverbot muss unverändert aufrechterhalten bleiben.



-



Die LSVA muss mindestens in ihrer heutigen Höhe erhalten bleiben. Für Lösungen im KV stellt die heutige LSVA-Rückerstattung ein unverzichtbares Element dar, welches das Nationalstrassennetz an den empfindlichsten Netzteilen wirksam entlastet. In welchem Modus (z.B. Umschlagsbonus) und für welche Umschlagsformen dieses Instrument zukünftig angewendet werden soll, ist zu prüfen.



-



Das Kabotageverbot muss beibehalten werden und dient generell der schweizerischen Transportwirtschaft.



-



Die geltenden Limiten für Abmessung und Gewicht von Lkw dürfen nicht erweitert werden.



-



Im Bereich der Arbeits- und Sicherheitsvorschriften ist eine möglichst weitgehende Vereinheitlichung der Vorschriften auf Strasse und Schiene anzustreben, bspw. in der Berechnung der Arbeitszeit. Ausserdem ist eine 100 %-ige Kontrolldichte für technische Parameter (z.B. Gewicht, Fahrzeugzustand), wie sie auf der Schiene zunehmend umgesetzt wird, auch auf der Strasse anzustreben.
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Der Bund schafft die Voraussetzungen dafür, dass sich Schienengüterverkehr in der Schweiz lohnt, indem er verlässliche und unterstützende Rahmenbedingungen für den Schienengüterverkehr auch in Bezug auf die intermodale Wettbewerbsfähigkeit schafft und aufrechterhält.



4.



Finanzielle Förderung beim Infrastrukturzugang



·



Finanzielle Förderungen sollen vorrangig für Investitionen in Anlagen und Innovationen sowie für einen wettbewerbsfähigen Infrastrukturzugang verwendet werden.



·



Die Höhe der heute für den Schienengüterverkehr in der Fläche insgesamt aufgebrachten öffentlichen Mittel soll auch in Zukunft mindestens konstant gehalten werden. Die Effizienz der Förderungen muss dabei optimiert und auf die Stärken der Bahn ausgerichtet werden.



·



Die Förderpraxis in Form von Investitionsbeiträgen für Umschlagsanlagen für den KV, die durch Dritte oder EVU besitzt und betrieben werden, soll beibehalten werden. Die heutige Terminallandschaft in der Schweiz ist allerdings heterogen, dispers ausgestaltet und im Betrieb gesamthaft teuer. Hier sieht die SBB Handlungsbedarf, die Förderung in Zukunft stärker an einem definierten nationalen Zielbild auszurichten, welches durch den Bund gemeinsam mit der Transportbranche und Infrastruktur zu erarbeiten ist.



·



Die Gewährung von Investitionsbeiträgen an Anschlussgleisbesitzer ist wesentliche Voraussetzung für Investitionen der verladenden Wirtschaft in die Schiene. Um die Wirksamkeit der Förderung zu steigern, soll der heutige Schwellenwert von 750 Wagen oder 12‘000 Tonnen im Jahr deutlich erhöht werden, wobei der Investitionsschutz bestehender Anlagen sicher zu stellen ist. In Verbindung mit raumplanerischen Instrumenten sollen zukünftig verkehrsintensive Industriecluster zwingend mit der Bahn angeschlossen werden. Diese Entwicklung ist in Zusammenarbeit mit den Kantonen stärker zu fördern.



3



Gemeint ist hier die „kleine Kabotage“, bei der es sich um die Durchführung von Binnenverkehren in einem Land durch einen Frachtführer aus einem Drittland handelt. Diese ist in der Schweiz verboten. Die sog. grosse Kabotage (Durchführung grenzüberschreitender Verkehre durch einen Frachtführer aus einem Drittland) ist seit 2005 für die Schweiz vollständig liberalisiert.
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·



Die Förderung der Innovation in den Schienengüterverkehr ist zu vertiefen. Ein erhebliches Innovationspotential besteht z.B. im Bereich des Güterwagens. Ansätze sind hier die automatische Kupplung, ein innovatives Drehgestell oder Telematikanwendungen.



·



Der Bund soll in ZEB und FABI-STEP die Anforderungen des Güterverkehrs angemessen berücksichtigen. Die notwendigen Ausbauvorhaben sind aufzunehmen, insbesondere für die West-Ost-Achse entlang der Jurafusslinie, für die Verbindung in die Nordwestschweiz und ins Tessin.



·



Eine vorausschauende Kapazitätsreservation für den Güterverkehr im Planungsprozess ist ein geeignetes Mittel, um die langfristig für den Güterverkehr geplante Kapazität und Qualität zu garantieren, wie dies erstmals für den Gotthard Basistunnel praktiziert wurde. Falls mittel- bis kurzfristig erkennbar wird, dass die Kapazitäten nicht ausgenutzt werden, sind diese rechtzeitig anderweitig freizugeben.



·



Die vorausschauende Kapazitätsreservation garantiert für alle lang-/mittelfristig geplanten Trassen inkl. derjenigen für Güterzüge verbindlich die operative Umsetzung unabhängig der Prioritätenordnung laut EBG. Dazu müssen EBG und NZV angepasst werden.



·



Die heutigen Trassenpreise orientieren sich v.a. an den variablen Kosten der Infrastruktur und nehmen auf die schlechtere Trassenqualität nur in geringem Masse Rücksicht. Der Trassenqualitätsfaktor ist zu verstärken.



·



Falls der Bund eine weitergehende direkte Förderung des Schienengüterverkehrs will, sollte diese zusätzlich beim Trassenpreis ansetzen, da diese diskriminierungsfrei ist und direkt wirkt. Zwingend ist, dass die Infrastruktur für solche Reduktionen einen Ausgleich erhält.



·



Es sind Anreizsysteme zu schaffen, dass Güterverkehrsunternehmen, welche Einsparungen bei öffentlich finanzierten Anlagen wie z.B. Rangierbahnhöfe ermöglichen, über eine gewisse Zeit daran beteiligt werden.



·



Die Zuordnung der Rangierbahnhöfe (RB) zur Infrastruktur soll beibehalten und entsprechend in der Leistungsvereinbarung (LV) abgegolten werden. Effizienzpotentiale sollen in Zusammenarbeit von Infrastruktur und Cargo-Unternehmen identifiziert und realisiert werden. Ziel ist es, die heute ungedeckten Betriebskosten mit einer Reduktion der Anzahl RB und effizienteren Betriebsprozessen deutlich zu reduzieren und die frei werdenden Mittel zielgerichteter für den Güterverkehr zu nutzen.



·



Für Verlader, die aufgrund effizienzsteigernder Produktionsformen auf eine andere Verkehrsart (z.B. KV statt EWLV) umstellen wollen, sollen Möglichkeiten zur Investitionshilfe geschaffen werden, um diesen Übergang zu erleichtern und einen sinnvollen Strukturwandel nicht zu blockieren.



Bund und Kantone stärken die Schiene über finanzielle Förderung beim Infrastrukturzugang, bei Investitionen in Anlagen und bei Innovationen sowie durch Reservation vorteilhafter Fahrplantrassen.
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5. ·



·



· ·



·



Bestelloptionen für politisch gewollte Verkehre Bestellungen sind notwendig, wo eigenwirtschaftliche/unternehmerische Lösungen nicht erbringbar sind, die öffentliche Hand aber aus volkswirtschaftlichen, versorgungs- oder verlagerungspolitischen Gründen den Schienengüteranteil erhöhen möchte. Eine Bestellung soll sich auf konkrete Verkehre oder Leistungen beziehen, die klar von den rentablen und in eigener Verantwortung erbrachten Leistungen abgrenzbar und bezüglich Geografie und/oder Kunden eindeutig definierbar sind. Die mit der Leistungserbringung verbundenen zusätzlichen Kosten sind kohärent, d.h. ergebnisneutral, abzugelten. Damit die resultierenden Abgeltungen direkt bei den Kantonen oder beim Bund beantragt werden können, sind einfache und konkrete Regelungen dafür zu definieren. Gesuche sollten durch Verlader, Operateure oder Behörden direkt an die Kantone und/oder den Bund und nicht indirekt an die EVU gerichtet werden. Bereits heute gibt es im Bereich der Sammel- und Verteilleistung in einzelnen Regionen oder bei Zuckerrübenverkehren im Kanton Thurgau Bestellungen in dieser Logik. Die SBB empfiehlt zudem die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, damit in ausserordentlichen Situationen und wirtschaftlichen Krisen die EVU direkt unterstützt werden können und nicht verkehrs- oder regionalpolitisch gewünschte Angebote aus unternehmerischen Gründen kurzfristig eingestellt oder reduziert werden. Die jüngsten Erfahrungen mit der Eurokrise und der Gotthardsperre haben gezeigt, dass selbst bei politisch vorhandenem Willen zur Unterstützung der gesetzliche Rahmen dazu bislang fehlt und entsprechende Mittel nur an die Operateure fliessen.



Bestellungen sollen möglich sein in Fällen, wo eigenwirtschaftliche Schienengüterverkehrslösungen nicht ausreichen, die öffentliche Hand diese jedoch erwartet.
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5.



Zu prüfende Gesetzesänderungen im Rahmen der Motion 10.3881



Im Einzelnen ergibt sich gestützt auf die oben dargelegten Positionen namentlich in den folgenden Punkten Anpassungsbedarf bei der Ausgestaltung des regulatorischen Rahmens: ·



Verankerung von Zielbestimmungen für den Güterverkehr in der Fläche: Sowohl die finanzielle Förderung als auch die regulatorische Ordnung des Schienengüterverkehrs in der Fläche durch die öffentliche Hand bedürfen eines kohärenten und regulatorisch niedergelegten Zielsystems. Ein solches besteht mit Art. 83 Abs. 2 BV und dem Güterverkehrsverlagerungsgesetz (GVVG) für den alpenquerenden Verkehr und sollte zur Orientierung der finanziellen Förderung und der Regulierungstätigkeit in ähnlicher Form auch für den Güterverkehr in der Fläche verankert werden. Neue Zielbestimmungen im Gütertransportgesetz (Art. 1 Zweck GüTG), Anpassung der im Rahmen von FABI geplanten neuen Zielbestimmung im Eisenbahngesetz (Art. 48a E-EBG) oder allenfalls der ebenfalls im Rahmen von FABI geplanten neuen Verfassungsbestimmung zum öffentlichen Verkehr (Art. 81a E-BV).



·



Entbindung der SBB von Versorgungsaufträgen: Leistungsauftrag im Rahmen der Leistungsvereinbarung ist zu streichen und eine Flexibilisierung beim Unternehmensauftrag der SBB gemäss SBB-Gesetz Art. 3 Abs. 1 (SBBG) vorzusehen.



·



Finanzierung: Zur regulatorischen Umsetzung eines kohärenten Finanzierungssystems empfiehlt sich eine vollständige Überarbeitung der Bestimmungen des Gütertransportgesetzes (Art. 3-7 GüTG) sowie der Verordnung über die Förderung des Bahngüterverkehrs (BGFV) bzw. ggf. der Erlass eines neuen Bundesgesetzes über die Förderung des Bahngüterverkehrs.



·



Sicherstellung Infrastrukturverfügbarkeit für den Güterverkehr: Mittels Anpassung des Eisenbahngesetzes (EBG) und der Netzzugangsverordnung (NZV) soll die vorausschauende Kapazitätsreservation für Güterzüge verbindlich gemacht und unabhängig der geltenden Prioritätenordnung laut Art. 9a EBG garantiert werden.



·



Verstärkung des Qualitätsfaktors bei den Trassenpreisen: Der Trassenqualitätsfaktor, der mit dem neuen Trassenpreissystem eingeführt wird, ist zu verstärken. Zur Berechnung der Höhe des Qualitätsrabatts kann als Annäherung die Abweichung von einer Standarddurchschnittsgeschwindigkeit herangezogen werden. Namentlich Art. 19a Abs. 2 nNZV ist entsprechend anzupassen.



·



Anschlussgleise – Fokussierung der finanziellen Förderung: Signifikante Erhöhung der Schwellenwerte von Art. 14 Abs. 2 Anschlussgleisverordnung (AnGV) zur Gewährung von Finanzhilfen für Bau und Erneuerung von Anschlussgleisen. Um die Infrastruktur im selben Mass zu unterstützen wie dies heute der Fall ist, muss zudem der Rahmen der Beitragshöhe auf 50-80% der anrechenbaren Kosten erhöht werden. Dies bedingt eine Anpassung von Art. 15 Abs. 1 AnGV sowie von Art. 18 Bundesgesetz über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer und der Nationalstrassenabgabe (MinVG). Zudem ist eine neue Bestimmung zu verankern, wonach die Kosten bei Vorliegen wichtiger raumplanerischer Interessen ausnahmsweise vollständig vom Bund übernommen werden können (Art. 15 Abs. 4 AnGV neu). Anpassung Raumplanungsgesetz offen.



·



Zusammenarbeitsvereinbarungen in der Branche: Anstelle der gesetzlichen Verankerung der Systemführerschaft ist eine gesetzliche Grundlage für eine engere Abstimmung innerhalb der Güterverkehrsbranche vorzusehen. Schaffung einer neuen Bestimmung im GüTG (Art. 3 Abs. 2 und 3 neu/ändern), wonach die Branche namentlich zur Festlegung von technischen Standards Vereinbarungen schliessen kann und der Bund subsidiär tätig wird.
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·



Angleichung der Arbeitsvorschriften (Lenkzeiten, Arbeitszeiten, Pausen und Ruhezeiten der Chauffeure bzw. Triebfahrzeugführer) auf Strasse und Schiene: Anpassung von Art. 5 ff. Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und –führerinnen (Chauffeurverordnung, ARV 1) an den Standard des Bundesgesetzes über die Arbeit in Unternehmen des öffentlichen Verkehrs (Arbeitszeitgesetz, AZG) und die AZV im Rahmen der völker- (namentlich AETR) sowie europarechtlichen (namentlich Verordnung Nr. 561/2006 gemäss Landverkehrsabkommen Anhang I) regulatorischen Spielräume.



·



Absicherung des Strassenregulativs, namentlich: des Sonntags- und Nachtfahrverbots: Art. 15 Landverkehrsabkommen CH-EU (LVA), Art. 2 Abs. 2 Strassenverkehrsgesetz (SVG) sowie Art. 91 ff. Verkehrsregelverordnung (VRV); der Masse und Gewichte für schwere Strassenfahrzeuge: Art. 7 und 8 LVA; Art. 9 Abs. 1 und 3, 20 sowie 25 SVG und Art. 63 ff. sowie 79 Abs. 2 und 3 VRV; des Kabotageverbots: Art. 14 LVA; sowie der LSVA: Art. 85 Bundesverfassung; Schwerverkehrsabgabegesetz (SVAG); Schwerverkehrsabgabeverordnung (SVAV). Da die Eckpfeiler der Strassenregulierung bereits auf Ebene Bundesgesetz verankert sind, drängt sich keine Änderung des Regulativs auf.
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